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Hausfriedensbruch
im Kondominium
Der Fall:
Einer Miteigentümerin eines
Kondominiums in Apulien war
mit richterlicher Dringlichkeits-
verfügung die Entfernung von
Markisen angeordnet worden,
die sie am Balkon über ihrer
Wohnung angebracht hatte. Die
Frau ist der Aufforderung des
Gerichts aber nicht spontan
nachgekommen. Daraufhin hat
sich jener Miteigentümer, der im
Stock oberhalb wohnt, heimlich
in den Vorgarten der Frau bege-
ben, das Sonnendach selbst ab-
montiert und dort abgestellt.
Dabei ist der Mann von einem

Dritten fotografiert worden, der
die Bilder der Geschädigten zur
Verfügung gestellt hat. Aufgrund
des Vorfalls ist Strafantrag einge-
bracht worden.

Wie die Gerichte entschieden:
In erster Instanz ist der Ange-
klagte vom Landesgericht Lecce
wegen des Delikts des Hausfrie-
densbruchs (siehe Infobox) für
schuldig erkannt worden.

Gegen die Verurteilung hat
der Angeklagte das Rechtsmittel
der Berufung eingelegt, doch ist
das erstrichterliche Urteil vom
Oberlandesgericht Lecce bestä-
tigt worden.

Schließlich zog der Beschul-
digte bis vor den Kassationsge-
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richtshof, welcher die Prozesssa-
che mit Urteil Nr. 13912/2017
endgültig entschieden hat.

In seinen Beschwerdegrün-
den hat der Angeklagte unter an-
derem bemängelt, dass ihm 2
mildernde Umstände nicht an-
gerechnet worden waren und
zwar, dass er zum ersten nur ei-
nen sehr geringen Schaden an-
gerichtet und zum zweiten in ei-
nem Zustand des Zornes gehan-
delt hatte, der durch das unrech-
te Tun seiner Nachbarin hervor-
gerufen worden war. Das
Vorliegen dieser beiden mil-
dernden Umstände hat der Re-
kurssteller nach Auffassung des
Gerichts jedoch nicht ausrei-
chend illustriert und ist damit

den entsprechenden Nachweis
schuldig geblieben.

Ferner argumentierte der
Mann, dass er, wenn überhaupt,
bloß aufgrund der milder sank-
tionierten Straftat der „Eigen-
mächtigen Ausübung eigener
Rechtsansprüche“ gemäß Art.
392 StGB für schuldig befunden
werden könne. Er habe den
fremden Vorgarten nämlich nur
betreten, um die Markise, die
Gegenstand eines separaten
Rechtsstreits war, von seinem ei-
genen Balkon zu entfernen.

Das Höchstgericht ist aber zur
Auffassung gekommen, dass im
Anlassfall der Tatbestand des
Hausfriedensbruches vorliegt,
zumal der Angeklagte just jenen
Moment abgewartet hat, als die
Nachbarin abwesend war. Erst
dann hat er sich heimlich in de-
ren Garten begeben, um die
Markise zu entfernen. Diese
Heimlichkeit bildet einen ent-
scheidenden Zusatzaspekt, wo-
durch der Tatbestand des Haus-
friedensbruchs und nicht bloß
jener der eigenmächtigen Aus-
übung eigener Rechtsansprüche
erfüllt ist. © Alle Rechte vorbehalten

*Martin Gabrieli ist Partner in
der Kanzlei Dr. Markus Wenter &
Dr. Martin Gabrieli.

Der Mann hatte gewartet, bis seine Nachbarin das Haus verließ, um dann heimlich ihre Markise abzumontie-
ren. Unter anderem deswegen entschieden die Richter auf Hausfriedensbruch. Shutterstock

Die entsprechende Bestim-
mung des Art. 614 StGB sieht
folgendes vor: „Wer in eine
fremde Wohnung oder in ei-
nen anderen privaten Aufent-
haltsort oder in dazugehörige
Örtlichkeiten gegen den aus-
drücklichen oder stillschwei-
genden Willen dessen, der
das Recht hat, ihn auszu-
schließen, oder heimlich
oder unter Täuschung ein-
dringt, wird mit Gefängnis-
strafe von 6 Monaten bis zu 3
Jahren bestraft. Derselben
Strafe unterliegt, wer an die-
sen Orten gegen den aus-
drücklichen Willen dessen,
der das Recht hat, ihn hinaus-
zuweisen, oder heimlich
oder unter Täuschung ver-
weilt. Das Verbrechen ist auf
Strafantrag des Verletzten
strafbar. Wird die Tat mit Ge-
walt gegen Sachen oder Per-
sonen begangen oder ist der
Täter sichtbar bewaffnet, ist
die Strafe Gefängnisstrafe
von einem Jahr bis zu 5 Jah-
ren, und das Strafverfahren
wird von Amts wegen durch-
geführt.“ ©

karinN
Text Box
mit Kanzlei in der Dantestr. 20/b - 39100 Bozen
Tel: +39-0471-980199 | Fax: +39-0471-979554 
E-Mail: info@wenter.it  | Internet: www.wenter.it

mailto:info@wenter.it
http://www.wenter.it

